
Dienstleistungen:

zurück zur Übersicht

Angaben zur Dienstleistung

NameSteuererklärung - Fristerstreckung beantragenExterner Link#Formularhttps://
www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/
steuerverwaltung/privatperson/steuererklarung/fristen/fristerstreckung-privatperson
VerantwortlichSteuernBeschreibung

Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung ist auf der Steuererklärung angedruckt.
Normalerweise ist dies der  31. März des Jahres. Eine Fristverlängerung bis zum 31. Mai des
Jahres ist kostenlos und wird stillschweigend gewährt. Fristanträge bis zum 31. Mai werden
nicht bearbeitet und somit nicht bestätigt.

Für längere Fristen wird eine Gebühr von CHF 40.00 erhoben und auf der
Staatssteuerrechnungen belastet. Fristanträge können Sie schriftlich an die veranlagende Stelle
einreichen. Sie können die Frist auch online beantragen.

Mitarbeiter/innen Barbara
Sabine
http://www.allschwil.ch/en/verwaltung/dienstleistungen/detail/detail.php


